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GdO Tir 1966 §112 Abs3;

Rechtssatz

Die bel Behörde als Vorstellungsbehörde kann immer nur für die Dauer des bei ihr anhängigen Verfahrens die

aufschiebende Wirkung zuerkennen. Eine Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung auch für die Zeit nach der

Entscheidung über die Vorstellung sieht das Gesetz nicht vor.
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